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N u m m er  27 Berlin , Sonnabend den  8. Juli 1911 V I. Jahrgang
Zu beziehen durch  alle B uchh andlungen , P ostäm ter und die G eschäftsste lle  C a r l  H e y  m a n n s  V e r l a g  in B erlin  W. 8, M auerstr. 43.44

Allo R e c h t e  V o r b e h a l t e n Opakwamlplatten
Vorführung des Ausschusses für technische Neuheiten im Architekten-Verein zu Berlin, mitgeteilt vom Baurat B iirde

Ich komme nun zu einem weiteren Wandbekleidungsstoff, 
zu den O p a k w a n d p la tto n  D .R .P . Stiel, Cöln. Die Opakwand
platten sind aus einer undurchsichtigen Glasmasse hergestellt. 
Bisher war es meist ein Uobelstand solcher Platten, daß sio an 
der Oberfläche Ausbeulungen und Runzeln zeigten, und daß die 
Farben sich sehr ungleichmäßig in Ringform absetzten. Es kam 
das daher, daß beim Pressen der flüssigen Glasmasse in Formen 
die mittleren Teile meist länger die Wärme hielten, weil an den 
Rändern die Abkühlung schneller eintrat und die ganze Ober
fläche nicht gleichzeitig ausgepreßt wurde. Die sich hierdurch 
bildenden Runzeln und Ausbeulungen konnten zwar nachträglich 
abgeschliffen werden, nicht aber die Farbringe entfernt werden; 
ferner würde mit dem Abschleifen der Feuerpolitur auch die 
W iderstandsfähigkeit gegen W itterungseinflüsse vermindert. 
Außerdem bestand die Gefahr, daß bei Bildung von Feuchtigkeit 
hinter den Platten und durch Frost ein Abplatzen der Platten  
eintreten konnte. Diesen Gefahren sucht die Opakwandplatte in 
folgender W eise zu begegnen: Das Preßverfahren wird so aus
geübt, daß vier Plättchen, die nur durch ganz dünne Stege 
getrennt sind, auf einmal gepreßt werden. In der Mitte, wo die 
Wärme am längsten festhält, ist die Stärke der Platten am 
schwächsten und nimmt nach den Rändern zu. Dadurch er
kalten sie gleichmäßiger und so werden ungleiche Spannungen, 
die bei gleichstarken Platten unvermeidlich sind, hier vermieden: 
die Platte bleibt eben und sogenannte Frierrisse fallen weg. 
Durch ein besonderes Verfahren gelingt es, die ganze Oberfläche 
gleichzeitig zu pressen, so daß die Oberfläche, wie Sie bei diesen 
Mustern sehen, vollständig eben und g latt ist, ohne Runzeln, die 
sich nur auf der Innenseite zeigen und auch ohne störende Farben
unterschiede. Eine ev. gewünschte beliebige leichte Abtönung 
schadet nicht, wird vielmehr zur Belebung der Fläche beitragen.

Eine weitere Neuheit besteht in der Konstruktion dor 
Ränder. W ie bereits erwähnt, sind vier Platten zu einer großen 
zusammengesetzt und werden nach dom Erkalten auseinander
geschnitten. Nun bleiben an zwei Seiten jeder Platte vor
stehende Ränder, die eino konische Form zeigen. Beim Ein
drücken in den Mörtel werden diese konischen Ränder so vom 
Mörtel umschlossen, daß sie sich nicht herauslösen können. Der 
obere Rand greift mit einor schräg nach unten geneigten Fläche 
in den Putz ein, der untere Rand der.darüber sitzenden Platte 
greift mit einer Art W assornase darüber 
(Abb. 151). Jede hinter der Platte sich an
sammelnde Feuchtigkeit wird durch diese Form 
der Ränder nach außen geführt. Ebenso wird 
bei jeder von außen anspritzenden Feuchtigkeit 
und bei Regen das Eindringen verhindert. Es 
wird also eine vollständige Frostsicherheit 
erzielt werden, da keine Wasserbildung hinter 
den Platten auftreten kann. Die konische 
Gestaltung der Ränder und ihr hierdurch 
bedingtes Festhalten im Mörtel ermöglicht 
auch die Verwendung an Bogen- und Ge
wölbeflächen. Die Platten können durch Zusatz 
entsprechender Metalloxyde in jedem ge
wünschten Farbenton geliefert werden. Auch Friese und 
profilierte Abschlußleisten können in dem gleichen Material 
hergestellt werden.

Die Preise dieser Platten stellen sich auf 8—9 M. für das 
Quadratmeter im Material und 3 —8,50 M. für das Ansetzen, 
so daß also der ganze Preis 11— 12,50 M. einschließlich des 
Mörtels beträgt. Es ist dies ein mäßiger Preis, der eine all
gemeinere Verwendung des Materials wohl zuläßt.

Abb. 151

Königliche Verordnung über die Ausbildung der höheren Baubeamten und über die Befugnis zur Führung des Titels Regierungsbaumeister in Bayern
(F ortse tzu n g  aus N r. 20, S e ite  167)

§ 4. In  jedem  Ausbildungsabschnitt is t der B auprak tikant einer 
oder nacheinander m ehreren Personen zuzuteilen, die die Fäh igkeit 
besitzen, ihm m it R at und T a t an die Hand zu gehen und ihn in 
seinom Streben auch außerhalb der dienstlichen Aufgaben anzuleiten.

§ 5. W ährend der Einführung in das praktische Bauwesen und 
in den Baubetrieb (§ 2 Abs. I  Ziff. la  und § 2 Abs. H I) is t  dem 
B aupraktikanten m öglichst Gelegenheit zu geben, von allen Vorgängen 
bei der Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung von Bauten sowie bei 
der Abwicklung der sonstigen Geschäfte Kenntnis zu nehmen, sich über 
Zweck und B edeutung der getroffenen Maßnahmen Aufschluß zu ver
schaffen und in wachsendem Maße bei dieser T ätigkeit m itzuwirken.

D er B aupraktikant is t n icht m it langwierigen Einzelaufgaben, 
sondern möglichst vielseitig zu beschäftigen und rasch von dem

Kanzleibetriebe zu  dem Betrieb auf dem Felde, auf dem Bauplatz und 
in der W erk stä tte  überzuftlhren, dam it er durch unm ittelbaren V er
kehr m it Beamten, U nternehm ern, M eistern, Aufsehern, Arbeitern 
und m it der Bevölkerung m öglichst bald die Reife für die L eitung 
von Bauausführungen erlangt. D en E in tr itt  dieser Reife h a t der 
V orstand der Behörde dem B aupraktikanten ausdrücklich zu b e 
scheinigen (§ 3).

§ 6. Zur L eitung von B auausführungen (§ 2 Abs. I  Ziff. lb  und 
§ 2 Abs. III) gehören: die B earbeitung von Vorentwürfen, B auent
würfen, Kostenanschlägen und V erdingungsunterlagen, die M itwirkung 
bei der Entscheidung über die Angebote und beim Abschluß von V er
trägen, die P rüfung und Abnahm e von Baustoffen, die H erstellung 
von W erkzeichnungen, die B auführung oder B auleitung am P la tz  und
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in W erkstä tten , die Abnahme und Abrechnung von Bauarbeiten und 
Lieferungen sowie die RechnungsstelluDg.

W enn auch diese T ätigkeit unter der Leitung und Entscheidung eines 
höheren Beam ten vor sich geht, so is t doch dem B aupraktikanten die 
M öglichkeit zu geben, einzelne A bschnitte und das Ganze einer zu
sammenhängenden A rbeit selbständig durchzudenken und durchzuführen.

Die tüchtigeren K räfte sollen bei wichtigen und bei solchen Bauten 
beschäftigt werden, die von den Banbeamten nur selten bosichtigt 
werden können.

§ 7. Im zweiten Ausbildungsabschnitt (§ 2 Abs. 1 Zifl. 2) des 
Hochbaufaches, des Straßen-, Eisenbahn- und W asserbaufaches sowie 
des Maschinenbaufaches handelt es sich nicht darum, die besonderen 
V orschriften eines größeren Dienst- oder Geschäftsbetriebs handhaben 
zu lernen, sondern darum, Einblick in dessen innere Gliederung und 
in dessen weitere Beziehungen zu gewinnen.

Die T ätigkeit im zweiten A usbildungsabschnitt ist m öglichst bei 
M ittel- oder Zentralstellen und zweckmäßig am Schlüsse der A us
bildung zu nehm en; sie soll sich auf vieles im W echsel erstrecken 
und bedarf besonders guter Anleitung.

§ 8. W ährend der praktischen Ausbildung ha t sich der Bau
praktikant neben dem Studium  der allgemeinen Verwaltungseinrich
tungen auch m it wirtschaftlichen Fragen zu befassen.

Zur besonderen V orbereitung auf die Staatsprüfung sollen am 
Sitze von M ittelstellon, soforn dort eine größere Anzahl von B au
praktikanten im letzten Ausbildungsabschnitto steht, gemeinsame 
Uebungen unter Leitung von Beam ten eingeführt werden. Die Uebun- 
gen sollen sich tunlichst Uber sämtliche Prüfungsgebiete eines Faches 
erstrecken. Die Aufgaben und ihre Bearbeitungen sind in  Besprechun
gen m it den Uebungsteilnehm ern mündlich zu erörtern. Es sollen 
hierauf in der Regel wöchentlich etwa zwei Stunden verwendet wer
den. Die Teilnahme an solchen Uebungen is t auch solchen B auprakti
kanten zu gestatten , die sich in einem früheren A bschnitte der prakti
schen Ausbildung befinden. Ueber solche Uebungen is t  alljährlich 
dem zuständigen Staatsm inisterium  zu berichten; die Berichte werden 
dem Prüfungsausschüsse zur E insicht überlassen.

§ 9. Der B aupraktikant s teh t während der praktischen Ausbil
dung unter der Dienstaufsicht des Am tsvorstandes oder des B etriebs
leiters. E r is t verpflichtet, die A m tsstunden einzuhalten. I s t  er durch 
K rankheit oder andere Um stände an der D ienstleistung gehindert, so 
hat er dem Am tsvorstand oder dem B etriebsleiter Anzeige zu erstatten .

L äßt sich ein B aupraktikant in dienstlicher oder außerdienstlicher 
Beziehung ein ungeeignetes oder ordnungswidriges Benehmen zu 
Schulden kommen, so ha t ihn der Am tsvorstand oder der B etriebsleiter 
mündlich oder schriftlich zu-erm ahnen oder zu warnen. W enn nötig, is t 
dem Vorgesetzten Staatsm inisterium  zu berichten. (Verordnung § 9.)

§ 10. Die Vorgesetzten derjenigen Behörden, bei denen Bauprak
tikanten ausgebildet werden, haben sich bei jeder geeigneten Gelegenheit, 
insbesondere auf Dienstreisen, davon zu überzeugen, daß die Verwendung 
der B aupraktikanten vorschriftsgemäß erfolgt und daß das dienstliche 
und außerdienstliche Verhalten der B aupraktikanten entsprechend ist.

U eber Baupraktikanten, die außerhalb der bayrischen S taatsver
waltung verwendet sind, wird diese Oberaufsicht nach Anordnung der 
Staatsm inisterien des Innern und für Verkehrsangelegenheiten ausgeübt.

§ 11. Am 1. März und am 1. Ju li jeden Jahres haben die Stellen 
und Behörden im Geschäftsbereiche der Staatsm inisterien des Innern 
und für V erkehrsangelegenheiten, bei denen Gelegenheit zur Ausbil
dung von B aupraktikanten besteht, dem Vorgesetzten Staatsm inisterium  
hiervon Anzeige zu erstatten . Auch können Privatbetriebe, welche 
die Ausbildung von Baupraktikanten übernehmen wollen, die genannten 
S taatsm inisterien hiervon in Kenntnis setzen.

§ 12. D er P rüfungsausschuß glied ert sich  in v ier  A bteilungen und zwar in eine H ochbanabteilung, Straßen-, E isenbahn-und  'W asserbauabteilung, K ulturbauabteilung, und in eine M aschinenbauabteilung.D ie Ernennung der M itglieder des P rü fu n gsau ssch u sses erfo lgt durch g e m einsam e E ntschließung der S taa tsm in isterien  des Innern und für V erkehrsangelegenheiten . Jed es M itglied w ird bei der E rnennung einer oder mehreren  A bteilungen zugeteilt. In den S itzungen des P rü fu n gsau ssch u sses führt es n iem als m ehr a ls  eine Stim m e.D ie A bteilungen  w ählen ihre V orsitzenden und deren S te llv er tre ter  selbst. 
Sie  fassen  ihre B esch lüsse bei A nw esenheit von  m indestens drei Fünfteln  der zur A bteilu n g  gehörigen  M itglieder m it einfacher M ehrheit; bei S tim m engleichh eit g ib t der V orsitzende den S tichentscheid. Ueber jede A bteilu n gssitzu n g  wird  eine N iederschrift geführt.D ie A bteilungen können aus besonderen Gründen beantragen, daß die Staatsprüfung in einem F ache ausfällt. D ie S taa tsm in isterien  des Innern und für V erkehrsangelegenheiten  entscheiden über den A ntrag.

D ie A bteilungen  berichten  nach Abschluß jeder P rüfung dem V orsitzenden  des P rüfungsausschusses in Kürze über die Erfahrungen, die s ie  m it dem Prflfungsverfahren, den g este llten  A ufgaben usw . gem acht haben.Jede A bteilung hat fortlaufende V erzeichn isse über die auf ihren G ebieten  g este llten  A ufgaben zu führen und dafür zu sorgen , daß imm er m ög lich st neue, der E ntw ick lu ng  des F ach es entsprechende A ufgaben gegeben werden.§ 13. D er Prüfungsausschuß berät und besch ließ t über die V orlagen  des V orsitzenden und über die A nträge einzelner M itglieder oder einzelner A bteilungen. D abei findet 5 12 Abs. I I I  Anwendung.i  14. D er V orsitzende des P rü fu ngsausschu sses führt unter Zuziehung  sein es S te llv er tre ter s  und-der V orsitzenden der v ier  A bteilungen die laufenden  G eschäfte des A usschu sses.
Er ersta tte t alle drei Jahre nach A nhörung des P rü fu ngsausschu sses an die Staatsm in isterien  des Innern  und für V erk eh rsan gelegen h eiten  einen V erw altu n gsbericht, der auch Uber die m it dem P rüfungsverfahren  gem achten  E rfahrungen  A ufschluß gibt.

D as A ufsichts- und H ilfspersonal, das für Schreib- und Z eichengeschäfte  sow ie  bei A bhaltung der P rüfungen so n st noch erforderlich is t, w ird von den S taatsm in isterien  des Innern und für V erkehrsangelegenheiten  zu g leichen  Tellen  abgestellt.

Säm tliche A ngehörige des P rü fu ngsausschu sses sow io  das gesam te zur  D ien stle istu n g  bei der S taatsprüfung  b eigezogen e A ufsich ts- und H ilfspersonal sind zur G eheim haltung der A ufgaben und ihrer U nterlagen  und der B eurteilungen  verpflichtet. D iese  V erpflichtung endigt bezüglich der Aufgaben und ihrer U nterlagen  m it dem Zeitpunkt ihrer V erteilu ng  an die P rüflinge (§ 18 Abs. II).
§ 15. V or jed er Prüfung beraten die A bteilungen, w elche ihrer M itglieder  die schriftlichen  A ufgaben zu stellen  und die B earbeitungen  zu beurteilen und w elche bei der mündlichen Prüfung tä t ig  zu sein  haben; ferner beraten sie  Uber die schriftlichen  Prüfungsaufgaben und deren L ösung, über die zu gew ährende  Zeit, dio zuzulassendon H ilfsm ittel und dio den A ufgaben zukommenden U nter- bew ertungsziflern  (§ 29 Abs. I). Erhebliche U ngleichheiten  in bezug auf den U m fang und die Sch w ierigk eit der A ufgaben sind zu verm eiden.
Ueber die V orsch läge (Abs. I), ferner Uber den B eginn, die E in te ilu n g  und die D auer der P rüfung besch ließ t der Prüfungsausschuß. H ierbei is t  darauf zu 

sehen , daß tu n lichst A ufgaben für m ehrere F ächer gem einsam  und g le ich ze itig  gegeben werden.§ 1ß. D ie  A nm eldefrist für die Prüfung, dann den B eginn  und so n stige  äußere U m stände der P rüfung g ibt der V orsitzendo des P rü fu ngsausschu sses in den A m tsblättern  der S taa tsm in isterien  des Innern und für V erkehrsangelegenheiten bekannt.W er sich  der P rüfung unterziehen w ill, hat sein  G esuch an den P rü fu ngs
ausschuß zu richten  und dabei anzugeben, in w elchem  Facho er geprüft werden  w ill. D em  G esuche sind beizufügen: 1. B eschein igungen  Uber die D auer und 
A rt, sow ie  über etw a ige  U nterbrechungen der praktischen A usbildung, 2. der N achw eis, daß der G esu ch steller  der aktiven  M ilitärpflicht g en ü gt hat oder daß  er vom aktiven  M ilitärdienste befreit oder daß er zu rü ck g este llt is t , gegeb en en fa lls  m it oinem G esuch um E in ste llu n g  in die Reiho früher G eprüfter, 3. die E m p fan gsbestätigun g  über die bei der Z en tra lstaa tsk a sse  in München einbezah lte  Prüfungsgebühr von 30 Mark oder ein G esuch um N achlaß. Zum N achw eise der D ü rftigk eit g en ü gt eine B estä tig u n g  des V orstan d es der Behörde, bei w eicher  der B aupraktikant zu letzt in der A usbildung stan d , oder eine B estä tig u n g  der Ortspolizeibehürde dos W ohnorts.

D er V orsitzendo des P rü fu ngsausschu sses g ib t den G esuchstellern  die E n tscheidung bekannt. E r läß t über die ln jedem  Fache zugclassenen  B ew erber  alphabetische V erzeichn isse anlegen  und übergibt dieso m it den zugehörigen  Gesuchen und ihren B eilagen  den A bteilungen.§ 17. Beim B eginne der Prüfung g ib t der V orsitzend e des P rü fu ngsaussch u sses  den Prüflingen  die O rdnungsvorschriften  und die F olgen  ihrer N ich tbeachtung bekannt (§ 26 A bs. II).D ie P rüflinge haben rech tze itig  zu jeder P rüfungsausgabe zu erscheinen. D ie  P latzordnung wird durch das L os  bestim m t. S ie  so ll w ährend der P rüfungsdauer öfter geändert worden.
D ie  P rüfungsaufgaben m üssen  selb stän d ig , aussch ließ lich  in dem P rü fu ngsraum und innerhalb der fes tg ese tz te n  F rist b earbeitet w erden. E s dürfen T eile  der B earbeitungen w eder hinaus- noch hereingebracht werden. D as U m hergehen  im P rüfungsraum  und dessen  B etreten  außerhalb der B earbeitun gszeit is t  während  der ganzen D auer der P rüfung verboten . D ie P rü flin ge dürfen e r s t  nach A blaut der B earbeitun gszeit oder nach A blieferung ihrer B earbeitung aus dem P rüfungs-  saal en tlassen  werden. S ie  w erden 15 Minuten vor A blauf der B earb e itu n gsze it  an die rech tze itig e  V ollendung erin n ert und haben bei A blauf der F r is t  ihre B earbeitung abzugeben, auch w enn d iese unvollendet ist.
D ie  B earbeitungen so llen  g u t leserlich , die Z eichnungen deutlich sein . K urzschrift oder M aschinenschrift darf n ich t angew endet w erden.
§ 18. D ie  von dem P rüfungsausschuß bestim m ten A ufgaben werden unter  

A ufsich t v erv ie lfä ltig t und von dem V orsitzenden  des A u ssch u sses unter V erschluß gehalten . U nm ittelbar vor B egin n  der zu ihrer L ösu n g  bestim m ten Z eit werden s ie  dem A ufsichtsbeam ten v er s ie g e lt  übergeben. D ie ser  überzeugt sich  v or  der V erteilu n g  der Aufgaben, daß die P rü flin ge  die ihnen durch das L os angew iesen en  P lä tze  (§ 17 A bs. II) eingenom m en haben. Sodann w ird jedem  Prüfling  ein m it der Nummer se in es A rb eitsp latzes versehener U m schlagbogen a u sgehändigt. D er P rü flin g  sch reib t auf das A nhängeb latt des U m sch lagbogen s  seinen  v o llstän d igen  V or- und Zunamen und ein von ihm g ew ä h ltes  K onnwort, das für a lle  Aufgaben g leichm äßig  beizubehalten is t;  d ieses K ennw ort is t  auch auf die erste  S eite  des U m sch lagbogen s zu setzen . B eides g esch ieh t v or  dem  A ufsichtsbeam ten, der den U m sch lag dem P rü flin g  aushändigt. D er N am e des P rü flin g s darf a ls  K ennw ort n icht verw en d et werden.
Sodann wird das P ak et, das die A ufgabe enth ält, in G egenw art der Prüflin g e  geöffnet. D ie  A ufgaben w erden unverzüglich  v er te ilt . V on dem Zeitpunkt an, in dem die A ufgaben an a lle  P rü flin ge  v e r te ilt  sind, berechnet sich  die für die L ösu n g  bestim m te F r is t . 'Werden zw ei A ufgaben ohne größere P au se nacheinander gegeb en , so w ird die zw eite  A ufgabe erst eine halbe Stunde nach Ablauf der A rb eitsfrist für die erste  A ufgabe und, w enn die A blieferung längere  Z eit in A nspruch nim m t, e r s t  nach V ollendung d ieses G eschäfts den P rüflingen  vorg eleg t.
D ie für die B earbeitung der schriftlichen  A ufgaben zugelassenen  H ilfsm ittel w erden den Prüflingen  sp ätesten s am T age zuvor bekannt gegeben. E ine A n 

sam m lung von H ilfsm itteln  über die a llgem ein  oder für eine bestim m te A ufgabe  g esta tte ten  hinaus is t  n ich t erlaubt. Mehr a ls  ein  W erk des g leichen  S toffgeb iets  wird in der R egel n icht zu gelassen . In die vorhandenen H ilfsm itte l können die A ufsichtsbeam ten  jed erze it E in sicht nehm en.
D ie  A ufsich t Im Prüfungsraum e wird durch M itglieder des P rü fu ngsaussch u sses  und durch besondere hierzu bestim m te und in P flich t genom m ene P ersonen ausgeübt. W ird die Prüfung in m ehreren Räum en abgehalten, so  muß in jedem  Raum e m indestens ein A ufsich tsbeam ter anw esend sein
D ie  A ufsich t is t  m it größ ter  S tren ge ununterbrochen zu handhaben. V on  dem A ugenblicke der U ebergabe der A ufgaben an b is zur A blieferung der B earbeitungen muß jed er V erkehr der P rü flin g e  untereinander und m it D ritten  ausg esch lo ssen  sein . D er B enützung frem der H ilfe , dem Zusam m enarbeiten, der U nterstü tzu n g  von P rüflingen  durch andere, in sbesondere durch U eb erlassu n g  v on  H ilfsm itteln , B earbeitungen und A ufzeichnungen oder durch Zuflüsterungen, so w ie  jedem  derartigen  V ersuche is t  unnachsichtlich  entgegen zu treten .
B ei der A blieferung muß jed er abgegebene B ogen  und jed es Z eicbnungsblatt oben link s das K ennw ort und die P latznum m er des P rü flin gs tragen; auf dem U m schlagbogen  muß die A nzahl der abgelieferten  B ogen  und B lä tter  angegeben  sein . D er  N am e des P rü flin gs darf nur auf das A nhängeb latt des U m sch lag

bogen s, n icht aber au f diesen se lb st oder auf ein so n stig e s  B la tt  geschrieben  werden. D er A ufsich tsbeam te überzeugt sich  von der E inhaltung  d ieser V orschriften , stem pelt jeden  B ogen  und jed es B la tt  und b e s tä tig t  auf dem U m schlagbogen den Zeitpunkt der A blieferung und die Zahl der B eilagen  durch U nterschrift.U eber das gan ze P rü fu ngsgeschäft w ird v on  den A ufsichtsbeam ten  e ine  fortlaufende N iederschrift geführt und unterzeichnet. D ie P latzordnung und das E rgebn is jed er w eiteren  Z iehung (5 17 A bs. I I )  sind der N ied erschrift g eson dert  beizu legen. Kommen unerlaubte H andlungen vor, so sind so fo r t die T atsachen  festzu ste llen , in der N iederschrift e inzutragen  und dem V orsitzend en  des P rüfungs
aussch usses zu melden. D ieser  b erichtet in  besonders schw eren F ällen  so fo rt an das S taatsm in isteriu m  des Innern.

§ 19. N ach der A blieferung der B earbeitungen trennt der A ufsichtsbeam te  die A nhängeb lätter der U m schlagbogen ab und le ite t  s ie  nebst der P latzordnung  und dem Z iehungsergebn isse (§ 18 A bs. V II) unter V ersch luß  dem A bteilu n gs
vorsitzen den  zu. D ie ser  h ä lt s ie  b is zur F ests te llu n g  des G esam tergebn isses  (§ 30) in V erwahrung.

D ie B earbeitungen se lb s t  g ib t der A ufsich tsbeam te m it einer U ebersicht der Platznum m ern in einem v ersieg e lten  P acke so fo rt zur B eurteilung  w eiter. D ie  Bearbeitungen sind von da ab so  zu verw ahren, daß nur M itglieder des 
P rü fu ngsausschu sses E in sich t erhalten  können.
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§ 20. Z w ischen der schriftlichen  und der mündlichen P rüfung kann eine  P au se b is zu einer 'Woche e in g e leg t werdon.In  jed er A bteilu n g  erfo lg t die m ündliche Prüfung durch den V orsitzenden  und zw ei M itglieder der A bteilung. Sind sehr v ie le  P rüflinge vorhanden, so  kennen m ehrere Gruppen von je  drei A usschußm itgliedern  geb ildet werden. I s t  ein zur V ornahm e der P rüfung bestim m tes M itglied hieran verhindert, so  hat es so fort A n ze ig e  zu m achen, dam it ein anderes M itglied oder n ö tigen fa lls  auch ein nicht dem P rü fu ngsausschü sse  angeh öriges F achm itglied  zum E rsa tz  berufen w erden kann.D ie  R eih en fo lge , in der die P iü flin g e  zur mündlichen Prüfung gelan gen , wird durch das L os fe s tg ese tz t. A ußer den M itgliedern des P rü fu ngsausschu sses  dürfen bei der m ündlichen P rüfung keine Zuhörer anw esend sein .D ie  w ährend der mündlichen P rüfung gefertig ten  A ufzeichnungen sind von  dem P rü flin g  m it N am en und T agesangabe zu versehen  und zu den P rüfungsakten zu nehmen."

§ 2L  Die G ebiete und Gegenstände der Prüfung, dann die auf 
jedes Gebiet entfallenden Prüfungszeiton und Bewertungsziflern sind 
für die vier Fächer in den §§ 22—25 aufgeführt.

Die Prüfungsgegenstände sind nur im allgemeinen aufgoführt; im 
einzelnen kann die Entw icklung des Fachgebiets entsprechende Aende- 
rungen m it sich bringen.

Die für das Hochbaufach, das Straßen-, Eisenbahn- und W asser
baufach sowie das Msschinenbaufach vorgesehenen größeren Entw urfs
aufgaben können in eine vereinigt oder auch so zerlegt werden, daß 
Grundzüge und E inzelheiten des Entw urfs abgesondert von der son
stigen Entw urfsbearbeitung festgestellt werden und dementsprechend 
die Bewertungsziffer untergeteilt wird.

§ 22. Im Hochbaufache sind Prüfungsgebiete und Prüfungsgegen
stände :

1. Hochbau in S tad t und Land: A nordnung von Straßen, Plätzen 
und ganzen S tadtteilen , Grundrisse, Aufbau, künstlerische G estaltung 
und innere E inrichtung von Gebäuden, darzusteilen in Vorentwürfen 
und in Bauentwürfen sowie in Entw ürfen von Bauteilen in konstruktiver 
und künstlerischer Hinsicht, in W erkplänen und in  M usterzeichnungen 
für die verschiedenen Handwerke. Beschreibung und B egründung der 
Entwürfe. Größere Entwnrfsaufgabon 48 Stunden Prüfungsdauor, 8 Be
wertungsziffer; kleinere Aufgaben 16 Stunden, 4 Bewertungsziffer.

2. K ünstlerische und technische Zweiggobiete: G estaltung von 
Ingenieurbauten, Denkmalpflege, N aturschutz, besondere Gründungs
arten, Eisen- und Eisenbeton-Bauweise, Bauhygiene, Heizung, Lüftung, 
Beleuchtung, W asserversorgung und E ntw ässerung der Gebäude, 
Feuerschutz, B litzableiter 16 Stunden Prüfungsdauer, 4 Bewertungsziffer.

3. Baukosten und B aubetrieb: B ildung der E inheitspreise, K osten
berechnung und K ostenschätzung, Lieferungs- und Baubedingnisse, 
Betriebsplan und Arbeitsvergebnng, einfache und zusam m engesetzte 
Baustoffe, B augeräte, Baumaschinen, E inrichtung der Baustellen, Maß
nahmen zum Schutze der Bauarbeiter, W erksta ttbe trieb  der Bauband
werker, Bauaufsicht und Bauleitung, Abnahmo und Abrechnung 
16 Stunden Prüfungsdauer, 4 Bewertungsziffer.

4. Bau- und Feuerpolizei: Allgemeine Grundsätze, in Bayern gültige 
Vorschriften, Anwendung auf bestim m te Fälle, Abfassung von Gutachten 
und Baubescheiden 4 Stunden Prüfungsdauer, 1 Bewertungsziffer.

5. R echt, V erw altung und Volksw irtschaft im allgemeinen: Organi
sation des öffentlichen Bauwesens, Zuständigkeit und Form en des D ienst
verkehrs, Rechtsverhältnisse der Beam ten, A ngestellten und Arbeiter, 
A rbeiterfürsorgegesetze, Beziehungen zwischen A rchitekt, B auherr und 
Unternehm er, Baupflicht, Voranschlags- und Rechnungswesen, w irt
schaftliche E rm ittlungen 4 S tunden Prüfnngsdauer, 1 Bewertungsziffer.

6. M ündliche E rörterung der Gebiete 1—4: Besprechung der E n t
würfe und der Einzelaufgaben, ferner freie F ragestellung a) nach dem 
Inhalt, b) nach der Form  '/a Stunde Prüfungsdauer, 1,5 bei a) und 
0,5 bei b) Bewertungsziffer.

§ 23. Im  Straßen-, Eisenbahn- und W asserbaufache sind P rü- 
fungsgobiete und Prüfungsgegenstände:

1. Allgemeine Anordnung von Ingenieurbauten m it Beschreibung, 
technischer, w irtschaftlicher und gesetzlicher Begründung: O rtsstraßen, 
Landstraßen, W asserstraßen, Eisenbahnen und Straßenbahnen, wasserbau
technische Anlagen für Landeskultur, für Schiffahrt und Kraftgewinnung, 
fürW asserversorgung, W asserahleitung und Abwasserreinigung, Anlagen 
für den Betrieb der W asserstraßen, der Häfen, Um schlagplätze, K raft
werke und Eisenbahnen (Herstellung und U nterhaltung der S tations
einrichtungen und der Signal-, Sichernngs- und Schwachstromanlagen). 
Größere Entwurfsaufgaben 48 Stunden Prüfungsdauer, 8 Bew ertungs
ziffer; kleinere Aufgaben 16 Stunden Prüfungsdauer, 4 Bewertungsziffer.

2. K unstbauten und besondere K onstruktionen: Entwurf, B eschrei
bung und Begründung 16 S tunden Prüfungsdauer, 4 Bewertungsziffer.

3. B aukosten und B aubetrieb: B ildung der E inheitspreise, Kosten
berechnung und K ostenschätzung, Lieferungs- und Baubedingnisse, 
Betriebsplan und Arb eits Vergebung, einfache und zusam m engesetzte 
Baustoffe. Baugeräte_ und Baumaschinen, E inrichtung der B austellen 
und der M aterialgewinnungsplätze, M aßnahmen zum Schutze der Bau
arbeiter, Bauaufsicht und B auleitung, Abnahme und Abrechnung 
16 S tunden Prüfungsdauer, 4 Bewertungsziffer.

4. Bau-, Straßen- und W asserpolizei, Eisenbahn-Ban- und B e
triebsordnung, K ulturgesetze: Allgemeine Grundsätze, in  Bayern gül
tige Vorschriften, Anwendung auf bestim m te Fälle, Abfassung von 
G utachten und Bescheiden 4 Stunden Prüfnngsdauer, 1 Bew ertungsziffer.

5. R echt, V erw altung und Volksw irtschaft im allgemeinen: Or
ganisation des öffentlichen Bauwesens, Zuständigkeit und Form en des 
D ienstverkehrs, R echtsverhältnisse der Beamten, A ngestellten und

Arbeiter, Arbeiterfürsorgegesetze, Beziehungen zwischen Ingenieur, 
B auherr und U nternehm er, Voranschlags- und Rechnungswesen, w irt- 

j  schaftliche E rm ittlungen 4 S tunden Prüfungsdauer, 1 Bewertungsziffer.
6. Mündliche E rö rterung  der Gebiete 1—4: Besprechung der 

| Entw ürfe und Einzelanfgaben, ferner freie F ragestellung a) nach dem 
Inhalt, b) nach der Form  '/a Stunde Prüfungsdauer 1,5 B ew ertungsziffer bei a) und 0,5 bei b).

§ 24. Im  Kulturbaufache sind Prüfungsgebiete und Prüfungs- 
gegenstünde.

1. Klim atische, wasserwirtschaftliche und landwirtschaftliche 
Eigentüm lichkeiten des Königreichs und deren Einfluß auf den 
Pflanzenwuchs und die landwirtschaftliche Bodenbenützung im all
gem einen, geologische Gliederung des Königreichs und deren Zu
sammenhang m it der Oberflächengestalt des Landes, m it den H aupt
bodenarten, ihror V erbreitung, ihren Haupteigenschaften und ihrer 
landwirtschaftlichen B enützbarkeit, im Königreich angebaute H aupt
nutzpflanzen, die wichtigsten W iesen- und W eidepflanzen und deren 
H aupteigenschaften, insbesondere hinsichtlich ihrer Ansprüche an 
Boden, W asser und Klima, die w ichtigeren landwirtschaftlichen U n
kräuter, die H auptursachen ihres Vorkommens und die V ertilgungs
weisen 12 Stunden Prüfungsdauer, 3 Bewertungsziffer.

2. Allgemeine Anordnung kulturtechnischer Anlagen m it beson
derer Berücksichtigung der V erhältnisse des Königreichs, technische 
Anlagen zum  Schutz und zur Förderung der F ischerei, W asser
leitungen und W egebau für ländliche Zwecke. Beschreibung, tech
nische, wirtschaftliche und gesetzliche B egründung 40 Stunden Prll- 
fungsdauer. 7 Bewertungsziffer.

3. K unstbauten und besondere Konstruktionen : Entwurf, Beschrei
bung und Begründung 16 Stunden Prüfungsdauer, 4 Bewertungsziffer.

4. Baukosten und B aubetrieb: Bildung der Einheitspreise, K osten
berechnung und Kostenschätzung, Lieferungs- und Baubedingnisse, 
Betriebsplan und Arbeitsvergebung, einfache und zusam m engesetzte 
Baustoffe, Baugeräte und Baumaschinen, E inrichtung der Baustellen 
und der M aterialgewinnungsplätze, M aßnahmen zum Schutze der Bau
arbeiter, Bauaufsicht und Bauleitung, Abnahme und Abrechnung 
16 Stunden Prüfungsdauer, 4 Bewertungsziffer.

5. F ür das Kulturbaufacli besonders wichtige Gesetze und polizei- 
] liehe V orschriften: Anwendung auf bestim m te Fälle, Abfassung von G ut

achten und Bescheiden 16 Stunden Prüfungsdauer, 3 Bewertungsziffer.
6. Recht, V erw altung und Volksw irtschaft im allgemeinen: Orga

nisation des öffentlichen Bauwesens, Zuständigkeit and Form en des 
Dienstverkehrs, R echtsverhältnisse der Beam ten, A ngestellten und A r
beiter, A rbeiterfürsorgegesetze, Beziehungen zwischen Ingenieur, Bau
herr und U nternehm er, Voranschlags- und Rechnungswesen, w irtschaft
liche E rm ittelungen 4 Stunden Prüfungsdauer, 1 Bewertungsziffer.

7. Mündliche E rö rterung  der G e b ie te i—5: Besprechung der E n t
würfe und Einzelaufgaben, ferner freie F ragestellung a) nach dem In 
halte, b) nach der Form  Vs Stunde Prüfungsdauer, 1,5 Bew ertungs
ziffer bei a) und 0,5 bei b).

§ 25. Im  Maschinenbaufache sind Prüfungsgebiete und Prüfungs- 
gegenstände:

1. W ärm e-, W asser- und elektrische Kraftwerke, Lokomotiven- und 
W agenbau: E ntw urf und Berechnung der maschinen- und elektrotech
nischen E inrichtungen, wie der M otoren, Kesselanlagen, Fernheizwerke, 
Druckwerke für K raftübertragung, E inrichtungen für Beleuchtung, 
A usrüstung elektrischer Bahnen, sodann von Lokomotiven, Eisenbahn
wagen und Kraftfahrzeugen. Beschreibung und Begründung der E n t
würfe. Größere Entwurfsaufgaben 48. S tunden Prüfungsdauer, 8 Be
wertungsziffer. K leinere Aufgaben 16 Stunden Prüfungsdauer, 4 Be
w ert ungsziffer,

2. Telegraphen- und Telephonhau, Sicherungsanlagen für E isen
bahnen: Anlage, Bau und U nterhaltung von Telegraphen- und 
Telephoneinrichtungen, E inrichtung von Zentralen, A pparaten- und 
M eßtechnik, Leitungsbau, E ntw urf und U nterhaltung des mechanischen 
und elektrotechnischen Teiles der Signal-, S tellw erks- und Block
anlagen, W eichenbau 16 Stunden Prüfungsdauer, 4 Bewertungsziffer.

3. M aschinelle E inrichtungen: E inrichtung von W erk stä tten , 
W asserversorgungsanlagen, Förderanlagen für feste und flüssige Stoffe, 
Hehezeugen, Aufzügen für Personen und Lasten, Schiebebühnen, 
Bodenwagen, Drehscheiben usw., E inrichtungen für Kühlung, Heizung 
und L üftung 16 Stunden Prüfungsdauer, 4 Bewertungsziffer.

4. Baukosten und Baubetrieb: Bildung der Einheitspreise, K osten
berechnung und Kostenschätzung, L ieferungs- und Baubedingnisse, 
Rechnungs- und M aterialwesen, W erksta ttbetrieb  und -leitung, M aß
nahmen zum Schutze der A rbeiter, Abnahme und Abrechnung 4 S tun
den Prüfungsdauer, 1 Bewertungsziffer.

5. Recht, V erw altung und Volksw irtschaft im allgemeinen: Orga
nisation des öffentlichen Bauwesens, Zuständigkeit und Form en des 
D ienstverkehrs, Rechtsverhältnisse der Beam ten, A ngestellten und A r
beiter, A rbeiterfürsorgegesetze und Gewerbeordnung, Patentgesetz und 
Gebrauchsm usterschutzgesetz, Fabrik- und Gewerbehygiene, Vor
anschlags- und Rechnungswesen, w irtschaftliche E rm ittelungen 4 S tan 
den Prüfnngsdauer, 1 Bewertungsziffer.

6. Mündliche E rö rterung  der Gebiete 1—4: Besprechung der E n t
würfe und Einzelaufgaben, ferner freie F ragestellung a) nach dem 
Inhalte, b) nach der Form  ‘/s Stunde Prüfungsdauer, 1,5 B ewertungs-

! Ziffer bei a) und 0,5 bei b).
33*
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§ 26. Das U rteil Uber die Bearboitung der einzelnen Aufgaben 

und über die in der mündlichen Prüfung gegebenen A ntw orten wird 
durch folgende Notenziffern ausgedrückt: 1: für eine sehr gute, den 
G egenstand erschöpfende Bearbeitung oder A ntw ort, 2: für eine gute, 
jedoch nicht in allen Teilen vollkommen befriedigende Bearbeitung 
oder Antwort. 8: für eine im allgemeinen noch genügende, aber in 
mehreren Punkten unsichere oder nicht erschöpfende Bearbeitung oder \ 
Antwort, 4:' für eine mangelhafte oder oberflächliche Bearbeitung oder 
Antwort, 5: für eine ganz oder in den meisten P unkten unrichtige 
oder unterbliebene B earbeitung oder A ntw ort.

H at sich ein Prüfling bei der B earbeitung einer Aufgabe fremder ; 
Hilfe oder anderer als der vom Prüfungsausschüsse gesta tte ten  Hilfs- ! 
m itte l bedient, so is t diese B earbeitung m it der Notenziffer 5 zu wür
digen. Haben Prüflinge zusam mengearbeitet, oder ha t ein Prüfling 
einen ändern un te rstü tz t, so is t beiden Prüflingen für diese Bearbeitung 
die Notenziffor 5 zu erteilen. Auch können auf A ntrag dos Prüfungs
ausschusses die Staatsm inisterien des Innern und für Verkehrs- 
angelegenheiton bestimmen, daß solche P rüflinge die Prüfung nicht 
bostanden haben.

§ 27. Die Beurteilung der schriftlichen Bearbeitungen erfolgt für 
jede Aufgabe durch zwei M itglieder des Prüfungsausschusses unab
hängig voneinander. Eines dieser M itglieder soll, wenn möglich, der 
A ufgabesteller sein.

Die beiden B eurteiler versehen jodon Bogen und jede Zeichnung 
m it dem V erm erke „Gesehen“, der Tagesangabe und der Unterschrift. 
Sie tragen die von ihnen vorgeschlagone Notenziffer, jeder für sich, 
in eine nach den Platznum m ern geordnete L iste ein und leiten diese ! 
immittelbar dem Vorsitzenden der A bteilung zu.

E rg ib t sich der V erdacht einer Ordnungswidrigkeit, so is t diese ! 
sorgfältig festzustellen und m it entsprechendem A ntrage dem Vor- j  
sitzenden der Abteilung m itzuteilen.

Persönliche V erhältnisse der Prüflinge, die auf das Prüfungs
ergebnis eingewirkt haben können, z. B. E rkrankung vor oder während 
¿6r Prüfung, Fam ilienvorhältnisse u. dgl., dürfen bei der B eurteilung j  
nicht berücksichtigt werden,

§ 28. Die Notenziffern für dio mündliche Prüfung werden von 
der prüfenden Gruppe sofort nach E ntlassung des P rüflings festgesetzt 
und nach Abschluß der mündlichen Prüfung in einer ¡dphabetischen 
L iste dem V orsitzenden der A bteilung übergoben.

§ 29. Um das Gesamtergebnis der Prüfung (Verordnung § 16) 
zu gewinnen, wird schon bei der S tellung der einzelnen Aufgaben die 
Bewortungsziffer eines ganzon Gebiets auf die einzelnen Aufgaben 
nach deren Umfang und Bedeutung so ausgeteilt, daß die Summe der 
Unterbowertungsziffern gleich der Bewertungsziffer des Gebiets (§§ 22 
bis 25) ist. M it den so gewonnenen Unterbewertungsziffern worden 
die Notenziffern der einzelnen Bearbeitungen vervielfacht. Die Summe

aller Produkte wird auf dio nächst niedrigere ganze Zahl abgerundet 
(z. B. 42,9 auf 42).

Das Gesamtergebnis wird für jedes der vier Fächer ausgedrückt, 
wenn die Summe der P rodukte be träg t: durch die Befähigungsstufen: 
2 4 —42: M it Auszeichnung bestanden, 43—64: G ut bestanden, 65 bis 
84: Bestanden, 85 oder m ehr: Nicht bestanden.

§ 30. Die Notenziffern für die einzelnen Aufgaben und für die 
P) üfungsgebiete worden in einer Sitzung der A bteilung festgestellt; 
dabei sind etwa vorgekommone Ordnungswidrigkeiten zu würdigen. 
Der Vorsitzende der Abteilung leg t sodann dio zu den Bearbeitungen 
gehörigen A nhängeblätter m it den Namen der P rüflinge vor, worauf 
die Abteilung das jedem  Prüfling  zukommondo Gesam tergebnis zu
samm enstellt. Die A nhängeblätter m it Kennworten von Bearbeitungen, 
über die erst im Prüfungsausschuß entschieden werden soll, sind un- 
oröffnet bis zum Beschluß desselben zu vorwahren. Die Eiuzelfest- 
stellungen und das Gesamtergebnis werden für jeden P rü tling  in einer 
besonderen Zusam m enstellung vorgetragen. Diese wird m it den Be
arbeitungen dem V orsitzenden des Prüfungsausschusses übergeben.

Die Vorsitzenden der Abteilungen berichten über das Ergebnis 
der Prüfung in einer S itzung des Prüfungsausschusses. In  dieser 
S itzung wird über etwaige innerhalb der A bteilungen noch bestehende 
M einungsverschiedenheiten entschieden.

Ueber den endgültigen Gesamtausfall der Prüfung wird sodann 
für jedes Fach ein V erzeichn is'angefertig t, worin die P rüflinge nach 
der Summe der P rodukte aus don Notenziffern und den Bewertungs- 
ziflern eingoreiht werden. Bei gleicher Summe werden sie nach dem 
höheren Lebensalter eingetragen. Abschriften dieser Verzeichnisse 
und der danach geordneten Zusam m enstellungen (Abs. 1) sind alsbald 
den S taatsm inisterien des Innern und für V erkehrsangelegenheiten 
vorzulegen. Dieso geben nach Bedarf Verzeichnisse der Prüflinge 
unter Angabe des Gesam tergebnisses und geordnet nach der Reihen
folge der in der Prüfung dargelegten Befähigung zum dienstlichen 
Gebrauche bekannt.

§ 31. Das Zeugnis über das B estehen der S taatsprüfung für den 
höheren Baudienst wird in folgender Form  ausgefertig t:

P rllfan g szo u g n is .
H orr Diplomingenieur..........................geboren a m ......................... 18

in ha t im Jah re  19 die S t a a t s p r ü f u n g  f ü r  d o n
h ö h e r e n  B a u d i e n s t  aus dem .................................fache bestanden. E r
ist hiernach befugt, den T itel R e g i e r u n g s b a u m e i s t e r  zu fuhren.

München, .......................................  19.....
K. Bayerischer Prüfungsausschuß für den höheren Baudienst.
Bei der Bekanntgabe des Gesamtergebnisses der Prüfung worden 

die Beilagen des Znlassungsgesuchs zurückgegeben. Die Bearbeitungen 
werden Dicht hinausgegeben.

Hermann Butz!
H e rm a n n  B u tz  wurde am 7. A ugust 1855 als Sohn eines Buch

druckereibesitzers zu Hagen i. W . geboren. E r besuchte dio dortige 
Realschule I. Ordnung und bestand die Reifeprüfung im Jahre  1873 
m it dem P räd ikat „g u t“. Als Baueleve war er bis zum H erbst 1874 
bei der Bergisch-M ärkischen Eisenbahn tä tig  und 
bezog darauf die Bauakademie in Berlin, wo er die 
Bauführerprüfung für Hochbau im Ju n i 1879 .m it 
Auszeichnung“ bestand, nachdem er in der Zwischen
zeit noch der M ilitärdienstpflicht genügt hatte. In  
Anerkennung dorbeiderB auführorprüfung dargelegten 
Kenntnisse und Leistungen wurde ihm vom Herrn 
M inister der öffentlichen Arbeiten eine Präm ie von 
900 M. zwecks einer Studienreise zuerkannt, die er 
im Frühjahr 1882 zur Ausführung brachte und zwar 
nach Italien. Nachdem er als Bauführer noch 2 ‘/a Jah r 
beim Neubau eines Kasernem ents für das Leib- 
Grenadier-Regiment in F rankfu rt a. 0 . tä tig  gewesen 
war, entwarf und baute er, gleich nach seiner Rückkehr 
aus Italien, ein W ohnhaus inH agen und fertigte gleich
zeitig seine Baum eisterarbeit an. Die B aum eister
prüfung für Hochbau bestand er im Oktober 1884.
Nach dem Examen war er auf dem Baubureau von 
Kyllmann & Heyden und auf dem städtischen Bureau 
des Stadtbaurats Blankenstein ! tä tig ; dazwischen 
suchte er sein W issen durch eine mehrmonatliche 
Studienreise durch Holland, Belgien und F rank
reich weiter zu bereichern und seinen Gesichtskreis 
zu erweitern. Vom April 1886 bis zum April 1898 
war ihm Gelegenheit gegeben sein reiches W issen 
bei großen fiskalischen Bauten zu betätigen, indem ihm nacheinander 
der ehrenvolle A uftrag zuteil wurde, als B auleiter beim Neubau des 
Regierungsgebäudes in M ünster, beim Neubau des Oberlandesgerichts
und Am tsgorichtsgebäudes in Hamm, sowie bei den umfangreichen 
Neubauten beim Zentralgefängnis in Breslau m itzuwirken. W ährend 
dieser Z eit, und zwar 1893, wurde er im S ta tsd ien st angestellt 
und bei Gelegenheit der Einweihung des Gerichagebäudes in  Hamm

m it dem roten Adlerorden ausgezeichnet. Nachdem ihm dann das 
Hochbauamt Breslau I  übertragen worden war, das er bis zum 
Januar 1903 verw altete, wurde er als H ilfsarbeiter ins M inisterium 
der öffentlichen A rbeiten versetzt, 1904 zum Regierungs- und Baurat 

und gleichzeitig zum V orsteher des technischen 
Bureaus ebendaselbst ernannt. Bis zum 1. Februar 1906 
blieb er in dieser Stellung und wurde dann an die 
R egierung in W iesbaden versetzt. H ier fand er ein 
Feld reger T ätigkeit, hier hatte  er Gelegenheit sein 
vielseitiges W issen und seine großen Erfahrungen 
nutzbringend zu verwenden. M it unermüdlichem Fleiß 
widmete er sich hier ganz den umfangreichen D ienst
geschäften und w ußte durch sein liebenswürdiges 
und ste ts  hilfsbereites W esen sich allgemeine Liebe 
und V erehrung zu verschaffen. Am 1. März d. J .  
erfolgte seine V ersetzung nach Berlin zu r M inisterial- 
Baukommission, doch kaum ha tte  er hier dio Dienst- 
geschäfto übernommen, als der unerbittliche Tod ihn, 
der im besten M annosalter und in voller Schaffenskraft
stand, ganz plötzlich am 4. Mai fortgerafft hat.

Um den Dahingeschiedenen trau e rt m it einem 
großen Freundeskreise seine tiofgebeugte Familie. 
In  M ünster ha tte  er seine G attin  kennen gelornt; 
sie verstand es durch ih r überaus liebenswürdiges 
und geistvolles W esen sein Fam ilienleben zu dem 
denkbar glücklichsten zu gestalten. Ih rer Ehe is t 
ein Sohn, der sich auch dem Baufache gewidmet 
hat, und eine Tochter entsprossen. W ie er selbst 
für seine Person sehr anspruchslos war, so war 

er auch kein Freund von großen, geräuschvollen Festen . Im  kleinen 
Familien- oder Freundeskreise fühlte er sich am wohlsten. Da ging 
sein H erz auf, da lernte man seine wahre N atur kennen, da erfuhr
man, welch einen geraden, zuverlässigen C harakter er besaß. So
werden denn alle, die das Glück hatten, ihm näherzutreten, seinen 
so frühen Tod und seinen V erlu st um so schm erzlicher beklagen.

E. R o h r
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